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§ 130c SchOG Stufenweise
Umsetzung Mittelschule

 SchOG - Schulorganisationsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.09.2023

(1) An Neuen Mitteschulen können die §§ 8a, 21a sowie 21b dieses Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes

BGBl. I Nr. 101/2018 bereits im Schuljahr 2019/20 angewendet werden. Dabei ist § 7 Abs. 1 erster Satz, 2, 3 erster Satz,

5 und 6 anzuwenden. Darüber hinaus darf eine Durchführung an einer Schule nur erfolgen, wenn die

Erziehungsberechtigten von mindestens der Hälfte der Schülerinnen und Schüler und mindestens die Hälfte der

Lehrerinnen und Lehrer der betre enden Schule zustimmen. Die zuständige Schulbehörde hat die Durchführung zu

betreuen und zu beaufsichtigen.

(2) Für Aufnahmsbewerberinnen und Aufnahmsbewerber an allgemeinbildenden höheren und berufsbildenden

mittleren und höheren Schulen, die die Hauptschule bis Ablauf des Schuljahres 2018/19 oder die Neue Mittelschule bis

Ablauf des Schuljahres 2019/20 oder die P ichtschulabschluss-Prüfung nach dem P ichtschulabschluss-Prüfungs-

Gesetz, BGBl. I Nr. 72/2012, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl. I Nr. 138/2017 oder einer früheren Fassung, bis

Ablauf des Schuljahres 2022/23 abgeschlossen haben, gelten die §§ 40, 55 und 68 in der Fassung vor dem

Bundesgesetz BGBl. I Nr. 101/2018.

In Kraft seit 23.12.2018 bis 31.12.9999
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